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10/07 Verwaltungsgerichtshof
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Norm

AVG §8;

B-VG Art119a;

JagdG Bgld 1988 §31 Abs10;

JagdRallg;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Die in § 31 Abs 10 Bgld JagdG 1989 vorgesehene Aufhebung von Beschlüssen des Jagdausschusses stellt sich als eine

Maßnahme der staatlichen Aufsicht dar, die zwar die Rechtswirksamkeit von Willensakten des Jagdausschusses

gegenüber Dritten beein@ußt, jedoch - ähnlich wie Maßnahmen der Gemeindeaufsicht in bezug auf Willensakte

gemeindlicher Organe

(Hinweis E 18.11.1975, 540/1975, VwSlg 8928/A/1975) - nicht geeignet ist, in deren Rechte unmittelbar einzugreifen. Ein

allfälliges Interesse eines Dritten an der Aufrechterhaltung des Beschlusses des Jagdausschusses ist als ein bloß

wirtschaftliches Interesse anzusehen, welches aber weder die Parteistellung im Verwaltungsverfahren noch die

Beschwerdeberechtigung vor dem Verwaltungsgerichtshof begründen kann.
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